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RECHNUNGSHOFBERICHT REIHE TIROL 2009/8 

Vorlage vom 3. November 2009 

SPORTFÖRDERUNG IM BUND UND IN DEN 
LÄNDERN OBERÖSTERREICH UND TIROL 

Die Sportförderung war insgesamt durch eine komplexe und wenig 
transparente Förderungslandschaft gekennzeichnet. In weiten Bereichen 
fehlten operative Zielsetzungen und Förderungsschwerpunkte. Eine nicht 
ausreichende Abstimmung der Förderungsgeber beeinträchtigte die Effizienz 
der öffentlichen Sportförderung. Die Tätigkeitsbereiche der mit bedeutenden 
Mitteln geförderten Dach– und Fachverbände überschnitten sich. 

Prüfungsziele 

Ziele der Überprüfung waren die Darstellung und Beurteilung der jeweiligen 
Förderungssysteme sowie vergleichende Aussagen zum Förderungsverfahren und eine 
gebietskörperschaftenübergreifende Gesamtsicht. Damit sollte ein Beitrag zur 
Vereinfachung und Neustrukturierung der Sportförderung geleistet werden. Nicht 
Prüfungsgegenstand waren Förderungen im Zusammenhang mit Investitions-
maßnahmen für die Fußballeuropameisterschaft 2008 sowie mit den Olympia-
bewerbungen. (TZ 1) 

Gesamtbeurteilung des Systems der Sportförderung 

Sportförderung des Bundes 

Das System der Sportförderung des Bundes war durch folgende Elemente bzw. 
Systemschwächen gekennzeichnet: 

— Gliederung der Förderungen des Bundes in die Allgemeine und die Besondere 
Bundes–Sportförderung, die Unterschiede bei der Mittelaufbringung und der 
Förderungsabwicklung aufwiesen. 
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— Weitgehende gesetzliche Festlegung der Förderungsempfänger und der 
Mittelverteilung führten zu geringer Mittelkonkurrenz und privilegierter Behandlung der 
Förderungsempfänger (Dach– und Fachverbände, Österreichischer Fußballbund (ÖFB)) 
gegenüber anderen Förderungssystemen. 

— Begrenzte Steuerungs– und Eingriffsmöglichkeiten des Förderungsgebers. Bei fast 
zwei Drittel der Förderungsmittel waren die Steuerungsmöglichkeiten des BKA bei der 
Mittelvergabe wesentlich eingeschränkt. 

— Unübersichtliche und komplexe Strukturen durch nebeneinander bestehende 
Förderungssysteme mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Förderungsbereichen, aber 
auch Harmonisierungsbestrebungen des BKA. 

— Nicht exakt abgegrenzte oder koordinierte Förderungsbereiche mit anderen 
Gebietskörperschaften und Förderungsgebern. 

— Fehlende Schwerpunktsetzungen insbesondere im Leistungs– und Spitzensport. 

— Deutliche Erhöhung der Mittel der Besonderen Bundes–Sportförderung, jedoch 
mangelnde Bedarfsorientierung und fehlende bzw. noch nicht ausreichend entwickelte 
Programme der Förderungsempfänger. 

— Starke direkte oder indirekte Mitwirkung der Förderungsempfänger (Dach–, 
Fachverbände) an Entscheidungen und Kontrolle der Förderungsmittel. 

— Insbesondere im Bereich der Dachverbandsförderung geringe Transparenz der 
Mittelströme zu den Letztempfängern. 

— Fehlende Übersicht über die Gesamtfinanzierung bzw. die Gesamtgebarung auch 
großer Förderungsempfänger. 

— Teilweise verwaltungsaufwendige Abläufe sowohl für den Förderungsgeber als auch 
für die Förderungsempfänger. 

Die dargestellten Systemschwächen beeinträchtigen die Effizienz der Sportförderung 
des Bundes. (TZ 3, 37) 

Sportförderung der überprüften Länder 

Die Sportförderungsmittel im Land Oberösterreich wurden über den Landeshaushalt 
bereitgestellt und zum überwiegenden Teil vom Landessportreferenten (bzw. der 
Oberösterreichischen Landesregierung) vergeben. In einem abgegrenzten 
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Förderungsbereich erfolgte die Mittelvergabe (7 % der Gesamtmittel) durch die 
Landessportorganisation. 

Die Finanzierung der Sportförderung im Land Tirol erfolgte einerseits über einen aus 
Beiträgen des Landes und der Gemeinden finanzierten Sportförderungsfonds und 
andererseits aus ordentlichen Haushaltsmitteln. Damit bestanden in Tirol zwei 
unterschiedliche Systeme mit teilweise überschneidenden Förderungsbereichen und 
parallelen Antragsmöglichkeit (im Jahr 2007 wurden 17 Sportstätten parallel gefördert). 
Die Mittelvergabe aus dem Sportförderungsfonds erfolgte unter Mitwirkung des 
Landessportrates und war stärker formalisiert. Über Förderungen aus Haushaltsmitteln 
entschied der Landessportreferent direkt. Die Anträge konnten dabei auch formlos 
eingebracht werden, der Entscheidungsrahmen war weiter gezogen und weniger stark 
reglementiert. Für ein Projekt konnte jeweils in drei aufeinander folgenden Jahren um 
eine Förderung angesucht werden. 

In den überprüften Ländern Oberösterreich und Tirol bestanden an Systemschwächen 
analog zum Bund: 

— nicht ausreichend koordinierte Förderungsbereiche mit anderen 
Gebietskörperschaften und Förderungsgebern, 

— fehlende Schwerpunktsetzungen, 

— eine geringe Transparenz der Mittelströme bei der Dachverbandsförderung, 

— eine zumindest teilweise fehlende Übersicht über die Gesamtfinanzierung bzw. die 
Gesamtgebarung der Förderungsempfänger. 

In Oberösterreich und Tirol sollten die Überlegungen zur Bundes–Sportförderung analog 
in jenen Bereichen Anwendung finden, wo idente Problemstellungen festgestellt wurden. 
(TZ 4, 5, 6, 38) 

Einzelfeststellungen zur Sportförderung im Bund und in den Ländern 
Oberösterreich und Tirol  

Finanzvolumen 

Die Bundes–Sportförderungsmittel stiegen von rd. 52,9 Mill. EUR im Jahr 2003 auf rd. 
91,5 Mill. EUR im Jahr 2007 stark an (Zuwachs rd. 72,9 %). In Oberösterreich hingegen 
betrug die Sportförderung im Jahr 2007 rd. 16,7 Mill. EUR und lag damit deutlich unter 
dem Höchstwert des Jahres 2003 von 24,0 Mill. EUR. Auch in Tirol waren die für den 
Sport vorgesehenen Förderungsmittel stark rückläufig und beliefen sich 2007 auf rd. 
10,7 Mill. EUR nach rd. 19,0 Mill. EUR im Jahr 2004, wobei die Mittel des 
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Sportförderungsfonds in den letzten Jahren kontinuierlich auf 3,7 Mill. EUR anstiegen, 
die ordentlichen Haushaltsmittel dagegen seit 2003 stark von rd. 14,3 Mill. EUR auf rd. 
7,1 Mill. EUR im Jahr 2007 sanken. Die Budgetmittel im Bereich der Länder waren 
wesentlich vom Finanzbedarf für einzelne Großprojekte beeinflusst. (TZ 6) 

Die unterschiedliche Systematik der Datengrundlagen und stark unterschiedliche 
Darstellungen in den Rechnungsabschlüssen im Bund und in den Ländern erschwerten 
gebietskörperschaftenübergreifende Analysen erheblich. (TZ 6) 

Förderungsziele und –schwerpunkte 

Klare und in ihrer Umsetzung nachvollziehbare Ziele lagen sowohl auf Bundesebene als 
auch in den beiden überprüften Ländern nur in wenigen Teilbereichen (z.B. bei Top 
Sport Austria beim Bund, für Sportstätten in Oberösterreich, zur Durchführung 
bestimmter Veranstaltungen in Tirol) vor. Trotz positiver Ansätze (z.B. stärkere 
Förderung von Leistungszentren mit erhöhten qualitativen Anforderungen in Tirol) 
fehlten Schwerpunktsetzungen insbesondere im Leistungs– und Spitzensport. (TZ 15) 

Steuerung und Wirkungsevaluierung 

Durchgängige Evaluierungen, die auf messbaren Zielen und Wirkungen der 
Sportförderung anhand vorab definierter Evaluierungskriterien beruhten, fehlten 
weitestgehend. Das BKA zeigte 2007 in einem Evaluierungsbericht einzelne Probleme 
der verschiedenen Förderungsbereiche und Verbesserungsmöglichkeiten auf. Trotz 
erheblicher Budgetanteile für Investitionsförderungen erfolgte nur in Oberösterreich mit 
dem so genannten Sportstättenbauleitplan, der Zielvorgaben und Indikatoren für den 
Ausbau von Sportstätten beinhaltete, eine gezielte Steuerung und Evaluierung. (TZ 22) 

Dach– und Fachverbände 

Die Dachverbände erhielten im Jahr 2007 im Bund rd. 19,0 Mill. EUR oder rd. 20,8 %, in 
Oberösterreich durch eine zusätzliche Sonderförderung rd. 2,7 Mill. EUR oder rd. 16,5 % 
der Gesamtförderungsmittel. In Tirol waren die Zuwendungen mit rd. 0,3 Mill. EUR oder 
rd. 2,9 % deutlich geringer. (TZ 8) 

Der Mittelfluss vom Bund (im Wege der Bundessportorganisation) bzw. vom Land an die 
Dachverbände bis hin zum Letztempfänger gestaltete sich komplex. Bis zu fünf 
Förderungsgeber waren mit der Förderungsgewährung und Abrechnung eines 
Sportprojekts mitbefasst. Dies beeinträchtigte die Transparenz und Effizienz des 
Förderungssystems. (TZ 8 bis 10) 

Die Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche der Dachverbände zu den Fachverbänden war 
unscharf. Es bestanden Mehrgleisigkeiten und Aufgabenüberschneidungen. Das 
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Verhältnis zwischen Dachverbands– und Fachverbandsförderung war im Bund und in 
den überprüften Ländern jeweils sehr unterschiedlich. (TZ 8 bis 10) 

Top Sport Austria 

Über Top Sport Austria erfolgte die Vergabe der Bundesförderungen für den Spitzen– 
und Leistungssport. Zu diesem Zweck wurden Leistungskriterien festgelegt, die Anzahl 
geförderter Athleten gesteigert und die Förderungsmittel kontinuierlich erhöht (von rd. 
1,7 Mill. EUR im Jahr 2004 auf rd. 3,0 Mill. EUR im Jahr 2007). (TZ 11) 

Ein speziell auf die Zielerreichung ausgelegtes mittelfristiges Konzept fehlte. Nach den 
sehr erfolgreichen olympischen Winterspielen 2006 konnte das Ziel, zumindest den 
Medaillenstand der letzten olympischen Sommerspiele zu halten, nicht erreicht werden 
(drei Medaillen 2008 gegenüber sieben 2004). (TZ 11) 

Nachvollziehbarkeit von Förderungsentscheidungen 

Im Großteil der überprüften Förderungsakten waren keine nachvollziehbaren 
Begründungen zur Förderungshöhe enthalten. Interne Regelungen zur Bemessung 
waren nur für einzelne Förderungsbereiche vorhanden. In Oberösterreich erfolgte bei 
Sportstätten mit Gesamtkosten über 180.000 EUR ein Finanzierungsgespräch mit 
sämtlichen Beteiligten. Ein ausreichender Überblick über die Gesamtgebarung der 
geförderten Verbände und Vereine sowie über deren Vermögens– bzw. Schuldenstand 
bestand jedoch weder im Bund noch in den überprüften Ländern. (TZ 18, 19) 

Personelle Verflechtungen 

Mit der Förderungsgewährung befasste Mitarbeiter auf Bundes– und auf Landesebene 
waren gleichzeitig auch in Funktionen (z.B. Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, 
Aufsichtsräte, Rechnungsprüfer) oder Gremien von Förderungsempfängern tätig. Im 
Bereich der Besonderen Bundes–Sportförderung kam Vertretern der Förderungsnehmer 
eine wesentliche Rolle bei den Förderungsentscheidungen und der Kontrolle der 
Förderungsmittel zu. Damit war keine durchgängige, strikte Trennung zwischen 
Förderungsgeber und Förderungsnehmer gegeben. (TZ 17) 

Förderungsdatenbanken 

Eine das gesamte Förderungsverfahren umfassende Datenbank, die entsprechende 
Controllingauswertungen ermöglichte, war nur im Land Tirol eingerichtet. Vernetzte 
Datenbanken aller Förderungsgeber und mit der Förderungsabwicklung befassten 
Stellen fehlten. (TZ 23) 

Gebietskörperschaftsübergreifende Zusammenarbeit 
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Die Abstimmung der Förderungsbereiche zwischen den Gebietskörperschaften und 
anderen Förderungsgebern war nicht ausreichend. Koordinationsmängel zwischen Bund 
und Ländern bei einzelnen, gemeinsam geförderten Großprojekten (insbesondere 
Intersportarena Linz, Bob– und Rodelbahn Innsbruck/Igls, Olympia–Eishalle Innsbruck) 
führten zu unterschiedlichen Gesamtkostenaufstellungen, Unklarheiten über förderbare 
Projektteile und nicht abgestimmten Zahlungszeitpunkten und Prüfungshandlungen. (TZ 
7, 32, 33, 34) 

Die Vereinbarungen definierten die Förderungsgegenstände und die Verantwortlich-
keiten der Finanzierungspartner nicht ausreichend präzise. Dies führte zu langwierigen 
Entscheidungsprozessen, so dass mehrere Jahre nach Fertigstellung der Projekte die 
Finanzierung noch nicht endgültig geklärt war. Gegenüber den ursprünglich 
veranschlagten und den tatsächlichen Projektkosten kam es — teilweise durch 
Projektänderungen — zu erheblichen Abweichungen. (TZ 7) 

Höhe der Einzelförderungen 

Da in den Ländern Oberösterreich und Tirol jeder Antragsteller, dessen Projekt die 
formalen Förderungskriterien erfüllte, eine Förderung erhalten sollte, waren die im 
Einzelfall gewährten Mittel teilweise verhältnismäßig gering. In Oberösterreich lag die 
gewährte Förderung bei rd. 60 % und in Tirol bei rd. 65 % aller Förderungsfälle 
betragsmäßig unter 1.000 EUR. (TZ 18) 

Sportförderung und Doping 

Im BKA bestand Ende 2008 noch kein Überblick über jene Verbände, die ihr Regelwerk 
hinsichtlich der Anti–Doping–Regelungen noch nicht entsprechend angepasst hatten. Die 
vom Bundeskanzler bis 31. Dezember 2007 zu erlassenden Richtlinien zu den 
Auswirkungen und zur Vorgangsweise bei Verletzungen der Regelungen des Anti–
Doping–Gesetzes im Rahmen der Sportförderung waren noch ausständig. (TZ 13) 

Spezifische Sportförderungsmaßnahmen des Bundes 

Challenge 2008 

„Challenge 2008 – Der österreichische Weg“ war ein Ausbildungsprogramm des ÖFB mit 
dem Ziel, eine Nationalmannschaft für die EURO 2008 zu bilden, die zumindest unter die 
letzten acht Teams kommen sollte. Das BKA förderte das Projekt über einen 
fünfjährigen Zeitraum mit insgesamt rd. 2,8 Mill. EUR, wobei weder der Förderungs-
bedarf noch die Förderungshöhe sachlich nachvollziehbar waren. Das BKA beschränkte 
sich im Wesentlichen auf die jährliche Überweisung und Abrechnung der Förderungs-
mittel und hinterfragte die Abläufe im Projekt kaum. Das Ziel einer Viertelfinalteilnahme 
bei der EM wurde nicht erreicht. (TZ 24) 
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Basisförderung 

Ein fixer Sockelbetrag von rd. 36,3 Mill. EUR der Besonderen Bundes–Sportförderung 
ging als so genannte Basisförderung an die Dach– und Fachverbände und das 
Österreichische Olympische Comité (ÖOC). Die Mittel waren nach den im 
Bundessportförderungsgesetz 2005 vorgesehenen Anteilen an Dachverbände, ÖFB und 
ÖOC sowie über Beschluss des Bundes–Sportfachrates nach einem Finanzverteiler an 
die Fachverbände aufzuteilen. Die Mittel waren nicht zweckgewidmet und konnten auf 
das nächste Jahr vorgetragen werden, wodurch einzelne Verbände Reserven von über 
25 % der Jahresförderung bildeten. (TZ 26) 

Strukturförderung 

Die Fachverbände erhielten ab 2005, die Dachverbände und der ÖFB ab 2006 für 
bestimmte Schwerpunktbereiche eine Strukturförderung (2007 in Höhe von insgesamt 
rd. 17,1 Mill. EUR). Die Qualität der dafür zu erstellenden mehrjährigen strategischen 
Entwicklungsprogramme, bei denen eine Darstellung der Ausgangssituation des 
Verbandes fehlte, war unterschiedlich und teilweise mangelhaft. Trotz dieses 
Verbesserungsbedarfs stellte die Strukturförderung eine positive Entwicklung dar. (TZ 
27 bis 29) 

Der ÖFB konnte aufgrund seiner gesetzlichen Sonderstellung mit diesen Mitteln teure 
Projekte verwirklichen, deren Kostenangemessenheit nicht nachvollziehbar war. (TZ 28) 

Bei der Abrechnung der Basis– und Strukturförderung waren die Qualität und die 
Möglichkeit einer inhaltlichen Prüfung eingeschränkt. (TZ 21) 

Fit für Österreich 

Die im Jahr 2004 vom BKA gestartete und mit jährlich rd. 700.000 EUR ausgestattete 
bundesweite Bewegungsinitiative Fit für Österreich verfolgte das Ziel der Förderung des 
Breiten– und Gesundheitssports unter Einbeziehung der Bundessportorganisation und 
der Dachverbände. Zusätzlich erfolgte aus der Strukturförderung für jeden Dachverband 
die laufende Finanzierung von Koordinatoren für Fit für Österreich im Bund und in den 
neun Ländern, wofür 2007 rd. 1,7 Mill. EUR abgerechnet wurden. Da keine ausreichende 
strategische und konzeptionelle Planung vorhanden war, erfolgten die Maßnahmen 
unkoordiniert und der Bekanntheitsgrad der Initiative blieb gering. Ab dem Jahr 2008 
galt ein neuer Vertrag mit einer neuen Organisationsstruktur. (TZ 30) 
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Einzelprojekte in den Ländern 

Intersportarena Linz 

Die Gesamterrichtungskosten der Intersportarena Linz erhöhten sich von vereinbarten 
rd. 20,2 Mill. EUR auf rd. 32,6 Mill. EUR. Im Zusammenhang mit der dem Land 
Oberösterreich obliegenden Vorfinanzierung eines Förderungsbetrags in der Höhe von 
rd. 2,5 Mill. EUR werden voraussichtlich Zinsen von mehr als 600.000 EUR anfallen. (TZ 
32) 

Sonderförderung FC Wacker Innsbruck 

Die Tiroler Landesregierung beschloss, für den FC Wacker Innsbruck eine einmalige 
Sonderförderung in der Gesamthöhe bis maximal 1,6 Mill. EUR in den Jahren 2007 und 
2008 bereitzustellen. Die im Dezember 2007 erteilte Zusage über einen Kostenbeitrag 
von 800.000 EUR sah als Förderungszweck lediglich die Erhaltung des Sportbetriebs 
vor, wobei auch Verwendungsnachweise aus den Vorjahren vorgelegt werden konnten. 
(TZ 36) 

Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

BMLVS, Länder Oberösterreich und Tirol  

(1) Entsprechend dem Prinzip der Wirkungsorientierung sollten für alle 
Förderungsbereiche im Rahmen einer Zielhierarchie konkrete operative Ziele und 
Indikatoren festgelegt werden. Die gezielte Evaluierung der Förderungsmaßnahmen 
anhand der festgelegten Kriterien sollte einen Standardprozess darstellen. (TZ 15, 22, 
37) 

(2) Von einer möglichst flächendeckenden Förderung wäre zugunsten wesentlich 
stärkerer Schwerpunktsetzungen (insbesondere im Leistungs– und Spitzensport) 
abzugehen. (TZ 15, 37) Bei der Fachverbandsförderung wäre eine stärkere 
Konzentration der Mittel vorzusehen (TZ 10) 

(3) Die künftige Rolle der Dachverbände sollte definiert, von den Aufgaben der 
Fachverbände abgegrenzt und die Grundlagen für die Zwischenschaltung der 
Dachverbände bei der Vergabe der Bundes– und Landesförderungsmittel überdacht 
sowie die Kontrollmechanismen für die Abrechnung verbessert werden. (TZ 8, 9, 37) Bei 
der Antragstellung (Bund, Oberösterreich) und Förderungsabrechnung (Oberösterreich) 
sollte den Dachverbänden keine Sonderstellung zuerkannt werden. (TZ 8) 
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(4) Die Förderungsgeber sollten sich durch die Einforderung von Bilanzen, Gewinn– und 
Verlustrechnungen oder Einnahmen–Ausgaben–Rechnungen einen Überblick über die 
finanzielle Gesamtgebarung des Förderungswerbers verschaffen. (TZ 19) 

(5) Die relevanten Entscheidungskriterien (z.B. Begründung von Zu– bzw. Absagen, 
Kriterien für die bewilligte Förderungshöhe) sollten nachvollziehbar dokumentiert und 
für die Festlegung von Förderungshöhen verstärkt Rahmenbedingungen geschaffen 
werden (z.B. prozentuelle Höchst– bzw. Niedrigstwerte). (TZ 18) 

(6) Personelle Verflechtungen von mit der Förderungsgewährung befassten Mitarbeitern 
mit Förderungsempfängern, die den Anschein einer Befangenheit erzeugen könnten 
(z.B. Übernahme von Funktionen als Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, 
Aufsichtsräte, Rechnungsprüfer, Verantwortlichkeiten im Rahmen von 
Organisationskomitees), sollten vermieden werden. Förderungsempfängern sollte in 
Entscheidungsgremien jedenfalls kein Stimmrecht zukommen. (TZ 17) 

(7) Die Förderungskompetenzen zwischen den Gebietskörperschaften sollten neu 
geordnet und überschneidende Förderungsbereiche möglichst vermieden werden. (TZ 7, 
38) 

(8) Die Förderungen von Bund und Ländern sollten besser abgestimmt werden. Bei 
Beteiligung mehrerer Förderungsgeber sollten die Finanzierungs– und 
Förderungsvereinbarungen alle für eine ordnungsgemäße und rasche Abwicklung 
notwendigen Regelungen vorsehen (z.B. einheitliche Kostenaufstellung, abgestimmter 
Finanzierungsplan, einheitliche Projektabrechnung). (TZ 7, 34) 

(9) Eine zwischen allen Förderungsgebern und abwickelnden Stellen vernetzte 
Sportförderungsdatenbank sollte erstellt werden. Der Bund und Oberösterreich sollten 
Datenbanklösungen einrichten, welche die Abwicklung der Förderungsanträge 
unterstützen und ein effizientes Förderungscontrolling ermöglichen. (TZ 23) 

(10) Um ein effizientes Förderungscontrolling und um einen Vergleich zwischen den 
Gebietskörperschaften zu ermöglichen, sollten diese möglichst einheitliche 
Förderungsbereiche vereinbaren und alle Förderungsmittel nach dieser Systematik 
zuordnen. (TZ 6) 

(11) Mit Verbänden mit einer Mehrzahl an Förderungsfällen sollten zur Verbesserung der 
Entscheidungsqualität und zur Reduzierung des administrativen Aufwands 
Leistungsvereinbarungen über ein Jahresarbeits– und Förderungsprogramm 
abgeschlossen werden. (TZ 16, 37) 

(12) Förderungen mit sehr geringen Förderungsbeträgen sollten im Hinblick auf den 
dadurch entstehenden Verwaltungsaufwand möglichst vermieden werden. (TZ 18) 
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BMLVS und Land Oberösterreich  

(13) Die Abrechnungsverfahren sollten beschleunigt werden. (TZ 20) 

BMLVS und Land Tirol  

(14) Die Förderung von Sportstätten sollte auf der Grundlage eines Sportstättenplans 
mit konkreten Zielvorgaben für den Sportstättenausbau und die Sportstättensanierung 
vorgenommen werden. Der Bund sollte bei der Erstellung des Sportstättenplans die 
Planungsgrundlagen der Länder miteinbeziehen. Das Land Tirol sollte das 
Sportinformationssystem weiterentwickeln. (TZ 12) 

Länder Oberösterreich und Tirol  

(15) Für sämtliche Förderungsanträge sollte die obligatorische Verwendung von 
Antragsformularen vorgesehen werden, um strukturiert und standardisiert die 
erforderlichen Informationen zu erhalten. (TZ 16) 

BMLVS 

(16) Das System der Sportförderung des Bundes sollte grundlegend überdacht werden. 
Die für eine Neuordnung und durchgehende Anpassung an den Standard der 
österreichischen Förderungspraxis erforderlichen legistischen Schritte sollten in die 
Wege geleitet werden. Um ein bedarfsorientiertes, besser steuerbares Förderungs-
system mit klaren und einheitlichen Entscheidungsstrukturen zu gewährleisten, wären 
die Allgemeine und die Besondere Bundes-Sportförderung zusammenzuführen. Der 
Wettbewerb um Förderungsmittel sollte erhöht werden. (TZ 3, 26, 37) 

(17) Im Rahmen von Top Sport Austria sollte eine Konzentration der Förderungsmittel 
erfolgen. Mit den Fachverbänden sollten Leistungsvereinbarungen über mehrjährige 
Aufbau– und Trainingsprogramme mit regelmäßiger Evaluierung abgeschlossen werden. 
(TZ 11) 

(18) Die Spitzensportförderungssysteme in Österreich sollten besser abgestimmt und 
stärker mit der Nachwuchsförderung verknüpft werden. (TZ 11) 

(19) Für die Strukturförderung der Dachverbände sollte eine Neueinreichung der 
strategischen Entwicklungsprogramme mit vorher festgelegten Inhalten und 
vorgegebener Struktur erfolgen. (TZ 29) Bei den Fachverbänden wären die 
Antragsformulare einfacher zu gestalten und auf zentrale Angaben zu beschränken. (TZ 
27) 
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(20) Bei der Förderung der Bewegungsinitiative Fit für Österreich sollte eine 
regelmäßige Evaluierung der Maßnahmen und die zeitnahe Kontrolle des Mitteleinsatzes 
erfolgen. (TZ 30) 

(21) Die Abrechnung der Strukturförderung sollte neu organisiert und der für die 
Abrechnung der Besonderen Bundes–Sportförderung vorgesehene Kontenplan 
überarbeitet werden. (TZ 21) 

(22) Bei der Basis– und Strukturförderung wären mögliche Saldenvorträge und 
rollierende Abrechnungsbeträge stärker zu begrenzen. (TZ 21) 

(23) Die seit Dezember 2007 ausständigen Richtlinien zu den Auswirkungen von 
Dopingvergehen auf die Sportförderung sollten erlassen werden. (TZ 13) 

Land Oberösterreich 

(24) Es sollten spezifische Rechtsgrundlagen geschaffen werden, welche die 
Besonderheiten der Sportförderung berücksichtigen. (TZ 14) 

(25) Dachverbände sollten im Sinne einer Gleichbehandlung ebenfalls einen 
Förderungsantrag einbringen und als Verwendungsnachweis Leistungsberichte sowie 
Originalbelege über den gesamten Förderungsbetrag beibringen. (TZ 8) 

(26) Bei Förderungen unter 4.000 EUR sollten die vorgesehenen stichprobenartigen 
Belegkontrollen durchgeführt werden und der Förderungsnehmer wäre zu einer 
sofortigen Entwertung der Originalbelege zu verpflichten. (TZ 20) 

(27) Der Ankauf von zur Weitergabe bestimmten Eintrittskarten für 
Sportveranstaltungen sollte nicht aus Mitteln der Sportförderung erfolgen. (TZ 35) 

Land Tirol 

(28) Für Förderungen aus dem Sportförderungsfonds und aus Haushaltsmitteln wären 
unterschiedliche Schwerpunkte mit einer eindeutigen Abgrenzung der Förderungs-
bereiche vorzusehen. Die Förderung einer Einzelmaßnahme sowohl aus dem 
Sportförderungsfonds als auch aus Haushaltsmitteln sollte ausgeschlossen werden. (TZ 
5, 38) 

(29) Für Sportförderungen aus Haushaltsmitteln sollten spezifische Rechtsgrundlagen 
geschaffen werden (z.B. durch Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Tiroler 
Sportförderungsgesetzes 2006). (TZ 14) 
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(30) Die Förderungshöhen für ein Leistungszentrum sollten sich betragsmäßig deutlicher 
von der Kaderförderung unterscheiden. (TZ 10) 

(31) Sportförderungen sollten nicht lediglich zur Aufrechterhaltung des laufenden 
Spielbetriebs von Berufssportvereinigungen, sondern für konkrete und nachhaltige 
Maßnahmen gewährt werden. (TZ 36) 

 

 


